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Anerkennung der Klage 
 
An das Friedensrichteramt  

 
 

betrifft die Klage in Sachen  gegen  

Verfahrensnummer  

 

 

Die beklagte Partei 

  
Name / Vorname  

Adresse  

PLZ / Ort  

   
anerkennt die Klage in allen Punkten und ersucht das Friedensrichter-
amt, die Klage als durch Anerkennung erledigt abzuschreiben. 

 
Die beklagte Partei nimmt zur Kenntnis, dass die Kosten des Verfahrens 
zu ihren Lasten gehen. 

 

 

Ort / Datum                                     

  Unterschrift  

 

 

 

  

(eigenhändig)    

  
Name, Vorname    

 

 Bei juristischen Personen ist ein aktueller Auszug aus dem Handelsregister beizulegen. 


